
BEITRAGSORDNUNG

Die Mitgliederversammlung des Vereins der Eltern und Förderer der Bismarckschule 
Hannover e.V. (VEF) hat am 15.05.2023 als Ergänzung zu §5 Beiträge der aktuellen 
Satzung vom 12.12.2005 folgende Beitragsordnung beschlossen:

1. Alle Mitglieder zahlen einen Jahresbeitrag in Höhe von 25 Euro. Höhere Beiträge sind 
möglich, die Differenz wird als Spende ausgewiesen.

2. Die Beiträge werden am ersten Werktag eines Kalenderjahres bzw. innerhalb von 2 
Wochen nach dem Beitritt in der ersten Jahreshälfte per Lastschrift eingezogen. Das 
Mitglied erteilt dem VEF hierfür ein SEPA-Lastschriftmandat mittels Beitrittserklärung.

3. Der Vorstand hat das Recht bei Bedürftigkeit ausnahmsweise den Jahresbeitrag ganz 
oder teilweise zu erlassen.

4. Diese Beitragsordnung kann von der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit per 
Beschluss geändert werden.

5. Die Beitragsordnung tritt ab sofort in Kraft.

Beschlossen am 15.05.2023

__________________________________________________________
Verein der Eltern und Förderer der Bismarckschule Hannover e.V. (VEF)
An der Bismarckschule 5, 30173 Hannover
Bankverbindung: IBAN DE 77 2505 0180 0000 1273 37, BIC SPKHDE2HXXX


